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1 Aufgabenstellung 

Die Freie und Hansestadt Hamburg, Bezirksamt Hamburg-Nord, plant die Aufstel-

lung des Bebauungsplans Hohenfelde 11 (HF11). Das Plangebiet mit einer Größe 

von ca. 7,91 ha liegt nördlich der Lübecker Straße im Stadtteil Hohenfelde im Sü-

den des Bezirks Hamburg-Nord. Es wird begrenzt durch die Hauptverkehrsstraße 

Mühlendamm, die Güntherstraße und der Trasse der U-Bahnlinie U3 der Hambur-

ger Hochbahn sowie dem Wandsbeker Stieg.   

Entlang des Mühlendamms, des westlichen Bereiches der Güntherstraße sowie in 

einem Bereich im Süden des Plangebietes um die Richardallee, den Wandsbeker 

Stieg und dem südwestlichen Bereich der Hohenfelder Allee wird im Schwerpunkt 

gewohnt, hauptsächlich in Mehrfamilienhäusern in Zeilenbauweise oder in stra-

ßenbegleitender Blockrandstruktur. Zwischen der U-Bahntrasse und den Wohn-

grundstücken befindet sich das Gewerbegebiet rund um die Hohenfelder Allee. 

Die Bebauungsstruktur östlich der Hohenfelder Allee ist durch wenige, größere 

Gewerbebauten sowie einen hohen Anteil an Stellplatzflächen geprägt, dagegen 

ist der westliche Bereich deutlich kleinteiliger parzelliert und dichter bebaut. 

Der Bebauungsplan HF11 verfolgt das Ziel, die planungsrechtlichen Vorausset-

zungen für eine Qualifizierung der Gewerbe- sowie auch der Wohngebietsflächen, 

maßgeblich durch die Erhöhung des Maßes der baulichen Nutzung, zu schaffen.  

Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens ist eine Verschattungsstudie vorzulegen. In 

der Verschattungsstudie sollen die Auswirkungen der neuen Bebauungsstrukturen 

in Bezug auf die Besonnungssituationen der angrenzenden Gebäude sowie die 

Besonnungssituationen an den neu geplanten Gebäuden (innerhalb des Geltungs-

bereichs) selbst untersucht werden.  

Mögliche Konflikte sind zu identifizieren und empfehlende Hinweise für das Plan-

verfahren zu geben. Für die Beurteilung wird insbesondere die Handreichung der 

Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen zu Verschattungsstudien /1/ berück-

sichtigt. 
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Abbildung 1: Schematische Darstellung des Sonnenverlaufs (eigene Darstellung) 

Grundsätzlich muss festgehalten werden, dass der Einfluss der Gebäudekonstruk-

tion deutliche Auswirkungen auf die nach DIN EN 17037:2019-03 für einen Raum 

festzustellende Besonnung hat. Je nach Fensterbreite kann diese um mehr als 

eine Stunde variieren. Es lassen sich jedoch die Besonnungszeiten verschiedener 

Öffnungen für einen Raum kumulieren, sofern diese nicht gleichzeitig auftreten: 

Die Besonnungszeiten in einem Raum, die durch die wandernde Sonne durch ver-

schiedene Fenster des Raums nacheinander erfolgen, werden aufsummiert. Zu-

letzt sind die Anforderungen an die Besonnung einzig an einen Raum einer Woh-

nung gestellt. Somit sind die Anforderungen nach DIN EN 17037:2019-03 bereits 

erfüllt, wenn ein einziger Raum die empfohlene Besonnungsdauer erreicht, aber 

alle weiteren Räume dauerhaft verschattet sind. 

Insgesamt lässt sich bei der DIN EN 17037:2019-03 für identische Betrachtungs-

fälle eine geringere anrechenbare Besonnungsdauer als im Anwendungsbezug 

der DIN 5034-1:2011-07 erwarten: Zum einen begrenzt der Empfängerwinkel die 

Zeiten möglicher Besonnung; zum anderen ist durch die höhere Anforderung an 

den niedrigsten Sonnenstand die maximale Sonnenscheindauer geringer (z.B. am 

21. März um mehr als eine Stunde). 

3.2 Rechtsprechung 

Neben den zuvor genannten Empfehlungen in den einschlägigen Normenwerken 

liegen bereits Entscheidungen aus der Rechtsprechung vor. Im Wesentlichen stüt-

zen sich viele Urteile auf eine Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts 

aus dem Jahre 2005 (BVerwG, Urteil vom 23. Februar 2005 – 4 A 4/04). Hier 

wurde festgestellt, dass die DIN 5034 nicht geeignet ist, die Grenze des Zumutba-

ren für eine Verschattung zu konkretisieren.  
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Hinsichtlich möglicher Bewertungsgrundsätze sind in der Rechtsprechung nur we-

nig konkretisierende Angaben auffindbar. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-

Brandenburg urteilte 2009 u.a., dass „[…] es jedoch keinen Anspruch auf eine di-

rekte Besonnung von Gebäuden im Erdgeschoss von etwa 2 Stunden pro Tag 

[…]“ gibt (Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 30. Okto-

ber 2009 – OVG 10 S 26.09 –, Rn. 19). Nach dem OVG Berlin-Brandenburg sei 

dieser Anspruch u.a. aus einem Urteil des Oberverwaltungsgerichts Berlin vom 27. 

Oktober 2004 nicht ableitbar (Oberverwaltungsgericht Berlin, Beschluss vom 27. 

Oktober 2004 – 2 S 43.04 –, Rn. 25). 

Eine aktuelle Rechtsprechung liegt unter anderem vom Oberverwaltungsgericht 

Hamburg vor (Hamburgisches Oberverwaltungsgericht, Beschluss vom 06. No-

vember 2019 – 2 Bs 218/19). In Randnummer 38 wird zur zumutbaren 

Verschattung u.a. ausgeführt:  

„Bezugspunkt der Prüfung ist, ob eine unzumutbare Verschattung der Wohngrund-

stücke der Antragstellerinnen, nicht aber einzelner Fenster […], zu erwarten ist. 

Die Besonnungsverhältnisse müssen hierfür differenziert beurteilt werden, d.h. ge-

sondert nach Gebäuden und einzelnen Geschossen. Dass sich ein benachbartes 

Gebäude auf die Belichtung und Besonnung einer Erdgeschosswohnung nachteili-

ger auswirkt als auf höher gelegene Wohnungen, liegt in der Natur der Sache. 

Eine Unterschreitung der in der Normenreihe DIN 5034 - Tageslicht in Innenräu-

men - formulierten Anforderungen ist nicht bereits gleichzusetzen mit einer Unzu-

mutbarkeit der von einem Vorhaben ausgehenden Auswirkungen auf die Belich-

tung und Besonnung der Nachbarbebauung. Die DIN 5034 enthält keine Rechts-

vorschriften und ihre Anforderungen stellen bei der nachbarlichen Interessenab-

wägung auch keine gleichsam abwägungsfeste Schranke dar. Das Rücksichtnah-

megebot gewährleistet deshalb weder eine bestimmte Dauer oder „Qualität“ der 

natürlichen Belichtung noch die unveränderte Beibehaltung einer insoweit zuvor 

gegebenen vorteilhaften Situation (siehe OVG Hamburg, Beschl. v. 26.9.2007, 

a.a.O., juris Rn. 10; v. 15.4. 2009, NordÖR 2009, 356, juris Rn. 8; v. 21.8.2014, 2 

Bf 218/13.Z; v. 8.6.2015, 2 Bs 97/15, n.v.).“  

Auch auf die Regelabstandsflächentiefe von 0,4 H zwischen zwei Gebäuden wird 

in dem genannten OVG-Urteil Bezug genommen, die gegen eine unzumutbare 

Verschattung sprächen. Eine ähnliche Bewertung findet sich auch u.a. in zwei Ur-

teilen des Verwaltungsgerichts (VG) Berlin (2019) und des OVG Münster (2012). 

Das VG Berlin urteilte, dass aus „dem Blickwinkel des bauplanungsrechtlichen 

Rücksichtnahmegebots […] Verschattungseffekte aber regelmäßig hinzunehmen“ 

sind, „wenn die landesrechtlichen Abstandsflächen eingehalten sind. Diese zielen 

im Interesse der Wahrung sozialverträglicher Verhältnisse nicht zuletzt darauf ab, 

eine ausreichende Belichtung und Besonnung von Gebäuden und sonstigen Tei-

len des Nachbargrundstücks sicherzustellen. Aber auch dessen ungeachtet, for-

dert das Gebot der Rücksichtnahme nicht, dass alle Fenster eines Hauses bzw. 
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das ganze Jahr über optimal durch Sonnenstrahlen belichtet werden“ 

(VG Berlin, Beschluss vom 09. Oktober 2019 – 13 L 209.19 –, Rn. 16).  

Hierbei wird u.a. Bezug genommen auf ein Urteil des OVG Münster aus dem 

Jahre 2012: 

„Für die materiell-rechtliche Beurteilung der Zumutbarkeit einer Verschattung 

durch einen Baukörper gibt es keinen normativ verbindlichen Maßstab. Auch die 

verfahrensrechtliche Ermittlungsebene ist insoweit nicht verbindlich geregelt. Viel-

mehr beantwortet sich diese Frage nach den Umständen des jeweiligen Einzelfalls 

im Rahmen einer wertenden Gesamtbetrachtung. Aus dem Blickwinkel des bau-

planungsrechtlichen Rücksichtnahmegebots sind Verschattungseffekte aber regel-

mäßig hinzunehmen, wenn die landesrechtlichen Abstandflächenvorschriften - hier 

des § 6 BauO NRW - eingehalten sind.“ 

(Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 06. Juli 

2012 – 2 D 27/11.NE –, Rn. 63, juris) 

Dass die Vorgaben zum Maß der baulichen Nutzung in § 17 der Baunutzungsver-

ordnung (BauNVO) /5/ nicht mit den Anforderungen der DIN 5034-1:2011-07 /2/ 

vereinbar sind, wurde ebenfalls im Rahmen verschiedener städtebaulicher Unter-

suchungen festgestellt (u.a. in Weiß 2015 /6/). 

In der Rechtsprechung wird somit regelmäßig bestätigt, dass eine Unterschreitung 

der Empfehlungen der DIN 5034-1:2011-07 /2/ nicht gleichzusetzen ist mit einer 

unverträglichen bzw. unzumutbaren Verschattung. Es finden sich keine Urteile, die 

Bezug auf die neuere DIN EN 17037:2019-03 /3/ nehmen. Es ist zu erwarten, 

dass den Empfehlungen in dieser Norm weiterhin nicht die Verbindlichkeit einer 

Rechtvorschrift zugebilligt wird. Aufgrund der abgestuften Empfehlungen kann je-

doch davon ausgegangen werden, dass diese verbessert und differenzierter als 

Entscheidungsgrundlage in einem Abwägungsprozess dienen kann. 

3.3 Zusammenfassung zur Bewertung 

Bereits die DIN 5034-1:2011-07 /2/ enthielt Empfehlungen für die Besonnungs-

dauer von Aufenthaltsräumen in Wohnungen, jedoch keine festen Grenzwerte. Die 

DIN EN 17037:2019-03 /3/ konkretisiert unter anderem das Berechnungsverfahren 

und gibt zudem gestaffelte Ansätze einer zu erreichenden Besonnungsdauer. 

Auch wenn es sich weiterhin um Empfehlungen handelt, so lässt sich anhand der 

DIN EN 17037:2019-03 eine gestaffelte Abwägung hinsichtlich der Besonnungs-

dauer für die Anwendung im Bebauungsplanverfahren ableiten. 

Bei der Ermittlung der Besonnungsdauer setzt die DIN EN 17037:2019-03 jedoch 

umfangreiche Detailinformationen über Fenster- und Fassadenaufbau voraus, die 

zumeist regelhaft in der verbindlichen Bauleitplanung noch nicht feststehen. Eine 

Berechnung und Beurteilung allein der Besonnung an der Fassade würde in den 

meisten Fällen eine überschätzt hohe Besonnung ergeben, daher ist der be-

grenzte Empfängerwinkel bei der Beurteilung zu berücksichtigen. Der Abzug 
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gegenüber der vollen Einstrahlung (180°) beträgt in der Regel bis zu 60° (Empfän-

gerwinkel 120°). Unter dem Ansatz, dass von der Sonne pro Stunde ein Winkel 

von 15° durchschritten wird, wären somit von der Besonnungsdauer an der Fas-

sade pro Laibungsseite bei einem anzunehmenden Winkel von 30° bis zu rund 

zwei Stunden abzuziehen. Andernfalls ist in den Berechnungen die Laibung ent-

sprechend zu berücksichtigen. 

Für eine Bewertung der möglichen Besonnung ist im Planungsprozess somit si-

cherzustellen, dass eine ausreichende Fassadenfläche zur Verfügung steht, um 

die in der DIN EN 17037:2019-03 angestrebten Besonnungsziele zu erreichen.  

Um eine ausreichende Besonnung zu gewährleisten, wird hinsichtlich der Berech-

nung und Beurteilung der Besonnungsdauer für das vorliegende Vorhaben folgen-

des Vorgehen gewählt, was der Handreichung der Behörde für Stadtentwicklung 

und Wohnen zu Verschattungsstudien /1/ entspricht: 

- Relevanter Beurteilungstag ist der 21. März.  

- Es wird die maximal mögliche Besonnung an der Fassade an der Außen-

ebene (Baulinie / Baugrenze) ermittelt.  

- Eine Besonnungsdauer von 4 Stunden an der Fassade wird in jedem Fall 

als ausreichend bewertet. 

Ergänzend zur Bewertung am 21. März kann für das Winterhalbjahr geprüft 

werden, ob eine wesentliche Abnahme der Besonnung an den Bestandsge-

bäuden eintritt. 
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Dargestellt als Fläche ist jeweils der minimale Wert der vier Berechnungspunkte der 

dazugehörigen Ecken. 

4.2 Modellierungen und Nutzungen 

4.2.1 Bestandsbebauung 

Modelliert wurden der Bestand der Umgebung sowie im westlichen und südlichen 

Plangebiet auf Grundlage der vorhandenen Bebauung. Die Gebäude wurden den 

LoD2-Daten des Stadtmodells (Datenstand Februar 2024) entnommen. 

Die Modellierung des Bestands findet anhand der LoD2-Daten statt, d.h. mit expli-

ziter Berücksichtigung der Dachformen. Für die nach Bebauungsplan mögliche 

Bebauung sind (in der Planzeichnung) lediglich die Gebäudehöhen begrenzt. Es 

ist somit möglich, die Baugrenzen in der festgesetzten Höhe voll auszunutzen. Die 

Ergebnisse zeigen somit einen zur sicheren Seite angenommenen Stand. Durch 

günstige Dachformen bzw. eine nicht vollständige Ausnutzung kann die Beson-

nung der Nachbarbebauung im Einzelfall höher ausfallen. 

4.2.2 Planbebauung im Innenhof 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans wurden die vorgesehenen Gebäudeku-

baturen in den gewerblich genutzten Flächen im östlichen Plangebiet sowie die di-

rekt westlich angrenzende Wohnbebauung („Innenhof“) entsprechend des Bebau-

ungsplanentwurfs modelliert.  

4.2.3 Mögliche Verdichtung 

Für den Bebauungsplan H11 ist fast durchgehend für die bereits bebauten Flä-

chen eine Nutzungsverdichtung vorgesehen. Die Festsetzungen sehen gegenüber 

dem Planrecht Bebauungsplan Hohenfelde 4 z.B. entlang des Mühlendamms fünf 

bis sechs Vollgeschosse (statt vier), im Bereich der Richardallee vier Vollge-

schosse (statt drei) vor. Dies entspricht (bis auf das Jasperhaus) auch einer Erhö-

hung gegenüber dem Bestand. Rechnerisch geprüft wurde zunächst eine Ausnut-

zung der Vollgeschosse mit einer Geschosshöhe von jeweils 3,5 m. Ein Vergleich 

zeigt, dass der Bestand aufgrund der fast durchgängig vorhandenen Satteldächer 

eine vergleichbare (First-)Höhe aufweist. Dies zeigt sich auch in den Berech-

nungsergebnissen mit nur eher geringen Unterschieden in der Besonnung. 

Zur weiteren Abschätzung der möglichen Verschattung der Umgebung wurde für 

die Gebäude über die Betrachtung der ausgenutzten Vollgeschosse hinaus zur 

Berücksichtigung möglicher Dachbauten, z.B. eines Staffelgeschosses, eine wei-

tere Geschosshöhe von 3,5 m modelliert (für das „Jasperhaus“ wurden 5,25 m zu-

sätzlich berücksichtigt). Aufgrund der abschirmenden Kante an den Gebäudefas-

saden bei kubischer Geometrie wirkt sich die Verschattung hierbei (trotz gleicher 

Firsthöhe) deutlich stärker negativ auf die Verschattung aus als ein mögliches Sat-

teldach. 
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5 Ergebnisse 

5.1 Allgemein 

Der Bebauungsplanentwurf sieht eine Verdichtung der Wohnbebauung vor. Öst-

lich Mühlendamm ist im „Innenhof“ eine weitere Wohnbebauung mit Baulinie zur 

Gewerbebebauung geplant. Diese grenzen Rücken an Rücken aneinander an und 

bilden somit drei grenzständige Wände aus. Durch diese Bebauung ist eine Ver-

schlechterung der Besonnungsverhältnisse der Bestandsbebauung am Müh-

lendamm zu erwarten. Andererseits steht für die Planbebauung im Wesentlichen 

nur eine Westfassade für die Besonnung zur Verfügung. Insgesamt ist bei der Be-

urteilung der Ergebnisse zu beachten, dass auch die Bestandsgebäude weitge-

hend eine Nord-Süd-Ausrichtung aufweisen. Dies ist besonders für die Beurteilung 

im Winterhalbjahr von Bedeutung. 

 

Abbildung 2: Bebauungsplan - Entwurf (Stand Februar 2024) 
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5.2 Besonnungssituation 21. März 

Die Darstellung sind in den dreidimensionalen Abbildungen für den 21. März so 

gewählt, dass Besonnungsdauern 

- unter 1,5 Stunden Blau, 

- über 4,0 Stunden Grün und  

- zwischen 1,5 und 4,0 Stunden zwischen Rot bis Gelbgrün  

dargestellt werden. 

5.2.1 Bestandsbebauung östlich U-Bahn-Trasse 

Für die Bebauung östlich U-Bahn-Trasse sind aufgrund der geplant möglichen Be-

bauung mit einer Höhe von 22 m (nördlicher Teilbereich, GE) bzw. 18 m (südlicher 

Teilbereich, MU) auch östlich der U-Bahn-Trasse zunehmende Verschattungen zu 

erwarten. Der Bahndamm wurde im LoD2-Gebäudemodell der Stadt nicht erfasst, 

mit Ausnahme des Bauwerks im Bereich der Güntherstraße. Berechnet wurde die 

Besonnung am Gebäude Güntherstraße 36-44 (nördlicher Bereich) sowie Wands-

beker Stieg 27 (südlicher Bereich). In den folgenden Abbildungen sind die Auswir-

kungen der Planbebauung erkennbar.  

Für das Gebäude Güntherstraße 36-44 ergeben sich einzig an der nach Westen 

orientierten Fassade Abnahmen der Besonnung (vergleiche Abbildung 3 und Ab-

bildung 4). Mit Ausnahme des Erdgeschosses wird jedoch eine Besonnung von 

mindestens 1,5 Stunden weiterhin eingehalten. Dies ist unter Berücksichtigung der 

maximalen Ausnutzung der gewerblich zu bebauenden Fläche ermittelt worden. 

Für das Gebäude Wandsbeker Stieg 27 ergeben sich ebenfalls an der 

Westfassade Abnahmen der Besonnung (vergleiche Abbildung 5 und Abbildung 

6). Es werden jedoch weiterhin deutlich mehr als 1,5 Stunden Besonnung erreicht, 

ebenfalls bereits unter Berücksichtigung der maximalen Ausnutzung der gewerb-

lich zu bebauenden Fläche. 
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Abbildung 3: Güntherstraße 36-44 – Bestand 

 Ansicht von Westen - Besonnungsdauer 21.03. 

 

Abbildung 4: Güntherstraße 36-44 – Plan 

 Ansicht von Westen - Besonnungsdauer 21.03. 
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Abbildung 5: Wandsbeker Stieg 27 - Bestand 

 Ansicht von Westen - Besonnungsdauer 21.03. 

 

Abbildung 6: Wandsbeker Stieg 27 – Plan 

 Ansicht von Westen - Besonnungsdauer 21.03. 
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5.2.2 Hohenfelder Allee / Richardallee 

Für die Gebäude Hohenfelder Allee 3, 7 und 9 ergibt sich durch die Planbebauung 

östlich der Hohenfelder Allee an der Ostfassade eine Abnahme der Besonnung im 

1. Obergeschoss bis teilweise 2. Obergeschoss auf unter 1,5 Stunden (vergleiche 

Abbildung 7 und Abbildung 8). Die Besonnung war vorher bereits gering. Die Ge-

bäude weisen auf der Westseite weiterhin mindestens ausreichende (1,5 Stunden) 

Besonnung auf (siehe Abbildung 10). Nach Abstimmung mit dem Bezirksamt lie-

gen hier durchgesteckte Wohnungen (Zweispänner oder Dreispänner mit dritter 

Wohnung an der Westfassade) vor. Es ist somit weiterhin eine ausreichende Be-

sonnung pro Wohnung erreicht. 

Für den Bereich der Wohngebäude entlang der Richardallee / Hohenfelder Alle 

ergibt sich dort durch die planbeabsichtigte Erhöhung der Bebauung eine Ver-

schlechterung der Besonnungssituation. Für das Gebäude an der Hohenfelder Al-

lee wird die Besonnung an der Westfassade verringert. Bei Ausnutzung der fest-

gesetzten Vollgeschosse beschränkt sich die Verschattung an den Westfassaden 

im Wesentlichen auf das Erdgeschoss (siehe Abbildung 11). Diese Situation wird 

auch durch ein zusätzliches Staffelgeschoss (um 4 m nach Osten zurückgesetzt) 

nicht relevant verschlechtert (Abbildung 12), an der Ostfassade ist die Staffelung 

ebenfalls nicht nachteilig (Abbildung 9). 
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Abbildung 7:  Hohenfelder Allee / Richardallee - Bestand -  

 Ansicht von Osten - Besonnungsdauer 21.03. 

 

Abbildung 8:  Hohenfelder Allee / Richardallee - Planzustand Vollgeschosse 

 Ansicht von Osten - Besonnungsdauer 21.03. 

 

Abbildung 9: Hohenfelder Allee / Richardallee - Planzustand Staffelgeschosse 

 Ansicht von Osten - Besonnungsdauer 21.03. 



Verschattungsgutachten zum Bebauungsplanentwurf  

Hohenfelde 11 in Hamburg 

 

LÄRMKONTOR GmbH LK 2024.042.3 Seite 19 von 38 

 

Abbildung 10: Hohenfelder Allee / Richardallee - Bestand 

   Ansicht von Westen - Besonnungsdauer 21.03. 

 

Abbildung 11: Hohenfelder Allee / Richardallee - Planzustand Vollgeschosse 

   Ansicht von Westen - Besonnungsdauer 21.03. 

 

Abbildung 12: Hohenfelder Allee / Richardallee - Planzustand Staffelgeschosse 

   Ansicht von Westen - Besonnungsdauer 21.03. 
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5.2.3 Mühlendamm 2-56 

Im Bereich Mühlendamm 2 bis Mühlendamm 56 ergeben sich nur geringe Ände-

rungen der Besonnung durch den neu vorgesehenen Baukörper auf Höhe Haus-

nummer 54-56 (vergleiche Abbildung 14 und Abbildung 15). Es kommt vornehm-

lich im Erdgeschoss zu einer weniger ausreichenden Verschattung. Bei durchge-

steckten Wohnungen ist aufgrund der ausreichenden Besonnung auf der Westfas-

sade (vergleiche Abbildung 13) in jedem Fall eine ausreichende Besonnung pro 

Wohnung und somit kein Konflikt zu erwarten. Für die Westfassade ist auch für die 

Planbebauung eine identische Situation zu erwarten (ohne Abbildung): Bereits in 

den Erdgeschossen wird eine ausreichende Besonnung erreicht, in den oberen 

Geschossen ist die Besonnung durch fehlende Verschattung nochmals besser. 

An der Bebauung im südlichen Bereich westlich des Mühlendamms ergeben sich 

unter Ausnutzung der Vollgeschosse keine relevanten Änderungen der Beson-

nung (vergleiche Abbildung 14 und Abbildung 15). Bei Berücksichtigung einer wei-

teren Geschosshöhe (3,5 m) ergeben sich zunehmende Verschattungen entlang 

des Mühlendamms (Abbildung 16). 

 

Abbildung 13: Mühlendamm 2-56 - Bestand - Ansicht von Westen -  

 Besonnungsdauer 21.03. 
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Abbildung 14: Mühlendamm 2-56 - Bestand 

   Ansicht von Osten - Besonnungsdauer 21.03. 

 

Abbildung 15: Mühlendamm 2-56 - Planzustand Vollgeschosse 

   Ansicht von Osten - Besonnungsdauer 21.03. 

 

Abbildung 16: Mühlendamm 2-56 - Planzustand Vollgeschosse mit Zuschlag 

   Ansicht von Osten - Besonnungsdauer 21.03. 
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5.2.4 Mühlendamm 58-76 

Im Bereich Mühlendamm 58-76 zeigt sich bereits im Bestand eine geringe Beson-

nung der Ostfassade, die mit zusätzlicher Planbebauung annähernd unverändert 

bleibt (vergleiche Abbildung 18 und Abbildung 19). Die Westfassade der Gebäude 

ist weitgehend mindestens ausreichend bis gut besonnt (vergleiche Abbildung 17). 

Auch in diesem Bereich ist für die Westfassade für die Planbebauung eine identi-

sche Situation zu erwarten (ohne Abbildung): Bereits in den Erdgeschossen wird 

weitgehend eine ausreichende Besonnung erreicht, in den oberen Geschossen ist 

die Besonnung durch fehlende Verschattung nochmals besser. 

Nach Recherchen des Bezirksamts im Bauaktenarchiv wurde festgestellt, dass mit 

Ausnahme des Gebäudes Mühlendamm 66 alle betroffenen Mehrfamilienhäuser 

nachweislich über durchgesteckte Wohnungen verfügen. Sofern es Einraumwoh-

nungen sind, ist in den Grundrissen gut ersichtlich, dass der Aufenthaltsraum nach 

Westen orientiert ist. Das Gebäude Mühlendamm 66 verfügt je Etage u. a. über 

zwei Einraumappartements, die ausschließlich nach Osten orientiert sind. Für die 

Ostfassade des Gebäudes ist zu berücksichtigen, dass das Gebäude in der zwei-

ten Reihe (Mühlendamm 66a), welches die Verschattung hervorruft bereits geneh-

migt ist und genutzt wird. Die erkannte Problematik besteht somit bereits im Be-

stand, durch die betrachtete Planung tritt keine wesentliche Verschlechterung ein. 

Für die Gebäude Mühlendamm 70-76 wird an der Ostfassade eine geringe Ver-

schlechterung der Besonnung durch die im Bebauungsplanentwurf vorgesehene 

Neubebauung ermittelt. Die Westfassade ist jedoch weiterhin ausreichend be-

sonnt. Betroffen von einer geringen Besonnung sind somit bis zu 6 Wohnungen 

(EG bis 2. OG, 2 Wohnungen je Geschoss). Insgesamt liegt jedoch kein Konflikt 

vor, der durch den hier zu beurteilenden Bebauungsplan (Entwurf) wesentlich ver-

schlechtert wird. 

 

Abbildung 17: Mühlendamm 58-76 - Bestand - Ansicht von Westen -  

 Besonnungsdauer 21.03. 
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Abbildung 18: Mühlendamm 58-76 - Bestand - Ansicht von Osten -  

 Besonnungsdauer 21.03. 

 

Abbildung 19: Mühlendamm 58-76 - Planzustand Innenhof - Ansicht von Osten -  

 Besonnungsdauer 21.03. 
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5.2.5 Mühlendamm 82-92 / Südlich Güntherstraße 

Für die Gebäude an der Güntherstraße ergeben sich im Bestand keine wesentli-

chen Auswirkungen an der Südfassade (Abbildung 20). Im Bereich Mühlendamm 

82-92 werden durch die neu vorgesehene Bebauung die Ostfassaden zum Innen-

hof maßgeblich verschattet (vergleiche Abbildung 20 und Abbildung 21). Die Be-

sonnungsdauer war bereits im Bestand kurz, jedoch noch ausreichend (>1,5 Stun-

den). Es handelt sich nach Auskunft des Bezirksamts um durchgesteckte Woh-

nungen. Die Westseite (siehe Abbildung 22 bzw. Abbildung 23) ist durch die in 

diesem Bereich höhere Bebauung westlich Mühlendamm (außerhalb des Gel-

tungsbereichs des Bebauungsplans Hohenfelde 11) deutlich stärker verschattet 

als die bisher betrachteten Gebäude (Mühlendamm 2-76). Eine in jedem Fall noch 

ausreichende Besonnung an der Westfassade kann für die Gebäude Müh-

lendamm 82 und Mühlendamm 92 festgestellt werden. 

Anhand der vom Bezirksamt zur Verfügung gestellten Fensterhöhen (Höhe Fens-

termitte) für die Gebäude Mühlendamm 84, 86 („Jasperhaus“) sowie 88 kann die 

Relevanz der Verschattung der unteren Geschossbereiche beurteilt werden. 

Für das Gebäude Mühlendamm 84 liegt die Höhe der Fenstermitte wie folgt:  

- 1. OG bei rund 5,5 m  

- 2. OG bei rund 8,5 m 

Für das Gebäude Mühlendamm 86 liegt die Höhe der Fenstermitte wie folgt:  

- 1. OG bei rund 5,7 m  

- 2. OG bei rund 8,9 m 

Für das Gebäude Mühlendamm 88 liegt die Höhe der Fenstermitte wie folgt:  

- 1. OG bei rund 5,6 m  

- 2. OG bei rund 8,7 m 

Das Gebäude Mühlendamm 90 ist mit Mühlendamm 88 vergleichbar. 

In den Erdgeschossen der genannten Gebäude liegen verstärkt keine Wohnnut-

zungen, sondern auch Büronutzungen sowie Hofdurchfahrten vor. Für Erdge-

schosswohnungen wird zudem in verdichteten Lagen auch eine sehr geringe Be-

sonnung als angemessen erachtet (vergleiche Kapitel 3.2). 

In Abbildung 24 sind die Berechnungsergebnisse der Westfassade für die tenden-

ziell kritischen Gebäude (im Bestand) dargestellt, wobei die Raster bis zu einer 

Höhe von 5 m entfernt wurden. Es zeigt sich, dass im 1. Obergeschoss einzig in 

den unteren Fensterbereichen knapp kritische Besonnungen (weniger als 1,5 

Stunden) erreicht werden. Für das 2. Obergeschoss sind mindestens ausrei-

chende Besonnungen festzustellen. Insgesamt kann bei durchgesteckten Woh-

nungen die Besonnung an der Westfassade weitgehend noch eine ausreichende 

Besonnung von mindestens einem Raum in der Wohnung sichern. 
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Im nördlichen Bereich der Bestandsbebauung westlich des Mühlendamms erge-

ben sich unter Ausnutzung der neu festgesetzten Vollgeschosse keine relevanten 

Änderungen der Besonnung (vergleiche Abbildung 25 und Abbildung 26). Der 

Baulückenschluss führt zu einer vergleichbaren Verschattung an den Häusern 

Mühlendamm 47-49. Dies entspricht der Auswirkung wie für die benachbarte Be-

bauung. Im Bereich des „Jasperhauses“ führt die Betrachtung nach möglichen 

Vollgeschossen (= geringere Höhe als im Bestand) zu einer leichten Verbesse-

rung. Bei Ausnutzung der Vollgeschosse mit Zuschlag ergeben sich westlich des 

Mühlendamms deutliche Verschlechterungen (Abbildung 27). 

 

Abbildung 20: Mühlendamm 82-92 / Güntherstraße - Bestand - Ansicht von Osten -  

 Besonnungsdauer 21.03. 

 

Abbildung 21: Mühlendamm 82-92 / Güntherstraße - Plan - Ansicht von Osten -  

 Besonnungsdauer 21.03. 

 (rot: hinzukommende Bebauung zum Innnehof) 
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Abbildung 22: Mühlendamm 82-92 / Güntherstraße - Bestand - Ansicht von Westen -  

 Besonnungsdauer 21.03. 

 

Abbildung 23: Mühlendamm 82-92 / Güntherstraße - Plan - Ansicht von Westen -  

 Besonnungsdauer 21.03.  

 (rot: hinzukommende Bebauung zum Innnehof) 

 

Abbildung 24: Mühlendamm 88-90 - Detailansicht - Ansicht von Westen -  

 Besonnungsdauer 21.03. – ohne aktuelle Erdgeschossbereiche 
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Abbildung 25: Mühlendamm 82-92 / Güntherstraße - Bestand 

   Ansicht von Osten - Besonnungsdauer 21.03. 

 

Abbildung 26: Mühlendamm 82-92 / Güntherstraße – Planzustand Vollgeschosse 

   Ansicht von Osten - Besonnungsdauer 21.03. 

 

Abbildung 27: Mühlendamm 82-92 / Güntherstraße – Planzustand Vollgeschosse 

   mit Zuschlag - Ansicht von Osten - Besonnungsdauer 21.03. 
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5.2.6 Nördlich Güntherstraße 

Für den Bereich nördlich der Güntherstraße ergeben sich unter Ausnutzung der 

neu festgesetzten Vollgeschosse keine relevanten Änderungen (vergleiche Abbil-

dung 28 und Abbildung 29). Auch unter einem Zuschlag einer weiteren Geschoss-

höhe (3,5 m) ergeben sich mit Ausnahme von Verschattungen in wenigen Erdge-

schossbereichen keine relevanten Änderungen der sehr guten Besonnungssitua-

tion (Abbildung 30). 

 

Abbildung 28: Güntherstraße - Bestand 

   Ansicht von Süden - Besonnungsdauer 21.03. 

 

Abbildung 29: Güntherstraße - Planzustand Vollgeschosse 

   Ansicht von Süden - Besonnungsdauer 21.03. 

 

Abbildung 30: Güntherstraße - Planzustand Vollgeschosse mit Zuschlag 

   Ansicht von Süden - Besonnungsdauer 21.03. 
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5.2.7 Planbebauung – angrenzend an Gewerbebebauung 

Die Besonnung der Planbebauung zum Innenhof unter Berücksichtigung des um-

gebenden Bestands (auch innerhalb des Plangebiets, östlich des Mühlendamms) 

ist in Abbildung 31 dargestellt. Für die an die gewerbliche Nutzung angrenzende 

Bebauung liegt weitgehend nur eine qualifizierte Westfassade vor. Im Bereich der 

im Bestand bestehenden Baulücke wird eine gute Besonnung erreicht, auf Höhe 

Mühlendamm 70-84 ist auch mit der dort vorgesehenen 4-geschossigen Bebau-

ung - mit Ausnahme des Erdgeschosses - eine ausreichende Besonnung zu er-

warten. Im vom „Jasperhaus“ (Mühlendamm 86) verschatteten Bereich ist auf-

grund der höheren Gebäudehöhe eine deutliche Verschattung bis in die oberen 

Geschosse zu erwarten. Für die hinzukommende Planbebauung kann somit, bei 

Ausnutzung der Baugrenze, keine durchgehend ausreichende Besonnung festge-

stellt werden. 

Unter Ausnutzung der sich durch die planermöglichten Vollgeschosse resultieren 

Verschattungen bis zu einer Höhe von rund 6 m an der Fassade (Abbildung 32). 

Durch eine Reduzierung der Baukörper entlang des Mühlendamms durch eine 

Staffelung (um 3 m nach Osten eingerückt) verbessert sich die Besonnung (Abbil-

dung 33). Eine nicht ausreichende Verschattung tritt im südlichen Bereich nur bis 

zu einer Höhe von rund 3-4 m ein, was im Wesentlichen nur das Erdgeschoss be-

trifft. Ab dem 1. OG sind mindestens ausreichende Besonnungen zu erwarten. 

Durch eine Festsetzung im Bereich „Jasperhaus“ auf ebenfalls 5 Vollgeschosse 

wird hier, ohne Staffelung, eine deutliche Verschattung in einer Höhe von 5-8 m 

am Baukörper ermittelt, somit mindestens Erdgeschoss und 1. OG nicht ausrei-

chend besonnt, je nach Geschosshöhe und Fensterdimensionen ggf. auch das 2. 

OG2. 

Durch geeignete Maßnahmen, wie z.B. zurückgesetzte Fassaden oder leicht nach 

Süden angewinkelte Fenster, ließe sich die Besonnung verbessern. Ebenso ist 

eine bessere Besonnung zu erreichen, wenn der Empfängerwinkel größer als die 

in der Berechnung berücksichtigten 120° beträgt. Dies ist mit breiteren Einzelfens-

tern oder einem Fensterband ohne Laibung zwischen den Fenstern zu erreichen 

(statt mehrerer schmaler Fenster; siehe Kapitel 3.1 und 4.1). 

 
2  Nach DIN EN 17037 liegt der „Bezugspunkt […] mindestens 1,2 m über dem Boden und 0,3 m 

über der Brüstung der Tageslichtöffnung, sofern vorhanden.“ 
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Abbildung 31: Planbebauung Innenhof (rot) – mit Bestand an Mühlendamm 

   Ansicht von Westen - Besonnungsdauer 21.03. 

 

Abbildung 32: Planbebauung Innenhof (rot) – mit Planzustand Vollgeschosse 

   am Mühlendamm - Ansicht von Westen - Besonnungsdauer 21.03. 

 

Abbildung 33: Planbebauung Innenhof (rot) – mit Planzustand Vollg. mit Staffelung 

   an Mühlendamm - Ansicht von Westen - Besonnungsdauer 21.03. 
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5.2.8 Planbebauung – südlicher Baukörper 

Für das südliche Plangebäude ergeben sich für die Südfassade ausreichende Be-

sonnungen, an der Ostfassade ist eine geringe Besonnung zu erwarten (Abbil-

dung 34) 

Die Westfassade weist, bis auf das Erdgeschoss, zumindest ausreichende Beson-

nung auf (Abbildung 35 für den Bestand in der Umgebung). Bei Ausnutzung der 

maximalen Geschossigkeiten ergeben sich durch eine höhere Bebauung entlang 

des Mühlendamms deutlich verringerte Besonnungszeiten an der Westfassade 

(Abbildung 36). Bei Berücksichtigung einer weiteren Geschosshöhe (3,5 m) ergibt 

sich eine fast vollständige Verschattungen an der Westfassade (Abbildung 37). 

Ergänzend wurde eine Kubatur geprüft, bei der die Westfassade des südlichen 

Baukörpers in Richtung Westen um 2,5 m eingerückt wurde, zudem entlang des 

Mühlendamms eine Staffelung (um 5 m nach Osten eingerückt) der Vollgeschosse 

vorgesehen wurde. Hier zeigt sich eine deutliche Verbesserung der potenziellen 

Besonnung auf der Westfassade (Abbildung 38), die im Erdgeschoss noch nicht 

ausreichend ist. Ab dem 1. OG können aber mindestens 1,5 Stunden erreicht wer-

den. Ebenfalls vorteilhaft ist ein Einrücken der Fassade sowie eine leichte Ände-

rung der Orientierung, sodass eine frühere Besonnung aus Süden erreicht werden 

kann (Abbildung 39). 

Es ist bei der Planbebauung darauf zu achten, dass keine Wohnungen nur mit 

Räumen zur Ost- bzw. Nordfassade vorgesehen werden. 

 

Abbildung 34: Planvariante mit angepasster Kubatur und Staffelgeschossen 

   Ansicht von Osten - Besonnungsdauer 21.03. 
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Abbildung 35: Planbebauung Innenhof (südlich) – mit Bestand an Mühlendamm 

   Ansicht von Westen - Besonnungsdauer 21.03. 

 

Abbildung 36: Planbebauung Innenhof (südlich) - mit Planzustand Vollgeschosse 

   an Mühlendamm- Ansicht von Westen - Besonnungsdauer 21.03. 

 

Abbildung 37: Planbebauung Innenhof (südlich) - mit Planzustand Vollgeschosse 

   mit Zuschlag - Ansicht von Westen - Besonnungsdauer 21.03. 
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Abbildung 38: Planbebauung Innenhof (südlich) mit angepasster Kubatur 

   mit Staffelgeschossen an Mühlendamm und Richardallee 

   Ansicht von Süden - Besonnungsdauer 21.03. 

 

Abbildung 39: Planbebauung Innenhof (südlich) mit angepasster Kubatur  

   mit Staffelgeschossen an Mühlendamm und Richardallee 

   Ansicht von Süden - Besonnungsdauer 21.03. 
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Durch die Planbebauung im Innenhof wird sich die hier dargestellte Besonnung im 

Winterhalbjahr für die Ostfassade gegenüber dem baulichen Bestand verringern, 

die mögliche Besonnung an der Westfassade bliebe jedoch unverändert. Bereits 

im Bestand ist die theoretisch mögliche Besonnung an der Ostfassade durch die 

Gebäudeausrichtung jedoch sehr gering (siehe Abbildung 40), sodass davon aus-

gegangen werden kann, dass die durchgesteckten Wohnungen bereits im Bestand 

auf die Besonnung von der Westfassade angewiesen sind. 

5.4 Bewertung der Besonnungssituation 

Die Ergebnisse zeigen, dass an mehreren Gebäudefassaden innerhalb des Gel-

tungsbereichs Besonnungen unterhalb der Anforderungen der DIN EN 17037 von 

1,5 Stunden am Beurteilungstag 21. März ermittelt werden. Beurteilungsrelevant 

bei der absehbaren Verschlechterung der Besonnung ist hierbei auch, ob die An-

forderungen für einen Wohnraum pro Wohnung weiterhin eingehalten werden kön-

nen. 

Prüfungen der gebäudebezogenen Genehmigungsunterlagen durch das Bezirk-

samt zeigen, dass mit Ausnahme des Gebäudes Mühlendamm 66 alle betroffe-

nen Mehrfamilienhäuser entlang des Mühlendamms nachweislich über durchge-

steckte Wohnungen verfügen oder, sofern es Einraumwohnungen sind, dass der 

Aufenthaltsraum nach Westen orientiert ist.  

Prüfungen für die Gebäude Mühlendamm 82-92 zeigen, dass die Besonnung auch 

im Planzustand an der Westfassade weitgehend unkritisch ist, um für die Wohnun-

gen eine ausreichende Besonnung zu erreichen. 

Aus fachlicher Sicht führt die Planbebauung zwar zu einer Verringerung der Be-

sonnung an den Bestandsgebäuden Mühlendamm 82-92 sowie 54-56, unter fol-

gender Abwägungspunkte ist diese jedoch als unkritisch zu bewerten: 

- Die bauordnungsrechtlichen Abstandsflächen werden eingehalten. 

- Die Bestandswohnungen am Mühlendamm erhalten bereits im Winterhalb-

jahr nur eine begrenzte Besonnung über die Ostfassade. Die mit der Plan-

bebauung entfallende Besonnung im Winterhalbjahr ist gering. 

Zudem ist die Besonnung/Verschattung stark abhängig vom Empfängerwinkel. Bei 

einem Empfängerwinkel von 140° statt 120° (z.B. bei 1,5 m breiten Fenster bei ei-

ner Laibungstiefe von 0,3 m) ist eine höhere Besonnung auch im Planzustand zu 

erwarten. Eine Prüfung zeigte, dass zum Stichtag 21. März die Anforderungen von 

1,5 Stunden bis auf die unteren beiden Geschosse an der Bestandsbebauung ein-

gehalten werden könnten. Eine Planbebauung kann somit bei architektonischer 

Berücksichtigung auf die geringe Besonnung zumindest teilweise reagieren. 
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6 Zusammenfassung und Fazit 

Die Freie und Hansestadt Hamburg, Bezirksamt Hamburg-Nord, plant die Aufstel-

lung des Bebauungsplans Hohenfelde 11 (HF11). Das Plangebiet mit einer Größe 

von ca. 7,91 ha liegt nördlich der Lübecker Straße im Stadtteil Hohenfelde im Sü-

den des Bezirks Hamburg-Nord. Es wird begrenzt durch die Hauptverkehrsstraße 

Mühlendamm, die Güntherstraße und der Trasse der U-Bahnlinie U3 der Hambur-

ger Hochbahn sowie dem Wandsbeker Stieg. 

Beurteilungsrelevant wurden in den Berechnungen für die Bestands- und die Plan-

bebauung der 21. März nach DIN EN 17037:2019-03 /3/ betrachtet. Ergänzend 

wurde für die Bestandsbebauung in Anlehnung an die Handreichung der Behörde 

für Stadtentwicklung und Wohnen zu Verschattungsstudien /1/ das Winterhalbjahr 

untersucht. 

Die Ergebnisse zeigen, dass weitgehend die Anforderungen der 

DIN EN 17037:2019-03 /3/ eingehalten werden können, teilweise jedoch nur unter 

Berücksichtigung zweier besonnter Fassaden (Ost/West) pro Wohnung. Prüfun-

gen der gebäudebezogenen Genehmigungsunterlagen durch das Bezirksamt zei-

gen, dass mit Ausnahme des Gebäudes Mühlendamm 66 alle betroffenen Mehrfa-

milienhäuser entlang des Mühlendamms nachweislich über durchgesteckte Woh-

nungen verfügen oder, sofern es Einraumwohnungen sind, dass der Aufenthalts-

raum nach Westen orientiert ist.  

Prüfungen für die Gebäude Mühlendamm 82-92 zeigen, dass die Besonnung an 

der Westfassade weitgehend unkritisch ist, um für die Wohnungen eine ausrei-

chende Besonnung zu erreichen. Aus fachlicher Sicht führt die Planbebauung 

zwar zu einer Verringerung der Besonnung an den Ostfassaden der Bestandsge-

bäude Mühlendamm 82-92 sowie 54-56, es werden dabei jedoch die bauord-

nungsrechtlichen Abstandsflächen eingehalten, zudem erhalten die kritischen be-

nannten Bestandswohnungen am Mühlendamm bereits im Winterhalbjahr nur eine 

begrenzte Besonnung über die Ostfassade. Die mit der Planbebauung entfallende 

Besonnung im Winterhalbjahr ist somit als gering einzuschätzen. 

Für die Planbebauung ist für den Baukörper angrenzend an die Gewerbebebau-

ung weitgehend nur eine wesentliche Fassade (Westfassade) vorliegend, die teil-

weise nur gering besonnt ist. Die Empfehlungen der DIN EN 17037:2019-03 /3/, 

dass mindestens ein Raum einer Wohnung eine bestimmte Besonnung erfahren 

sollte, können nur dann eingehalten werden, wenn Maßnahmen z.B. durch geeig-

nete Anordnung der Fenster, eine leichte Süd-Orientierung der Fenster bzw. 

große Fensterbreiten / Fensterbänder ergriffen werden. Der südliche Planbaukör-

per ist weitgehend unkritisch zu beurteilen, sofern Wohnungen nicht ausschließlich 

an Ost- und Nordfassaden orientiert werden. 

Die Prüfung der Verdichtung im Plangebiet zeigt, dass eine Erhöhung der festge-

setzten Vollgeschosse (gegenüber dem Planrecht im Bebauungsplan Hohenfelde 
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4) ohne zusätzliche Dachhöhen keine negativen Auswirkungen aufweisen. Eine 

Berechnung mit Berücksichtigung von zusätzlichen Geschosshöhen zeigt aller-

dings punktuell weiter abnehmende Besonnungssituationen. Insbesondere im 

nördlichen Bereich des Mühlendamms sowie im Bereich der Wohngebäude 

Richardallee / Hohenfelder Allee sollte auf zusätzliche Staffelgeschosse oder 

Dachaufbauten zur Erhaltung der Besonnung an der Umgebungsbebauung mög-

lichst verzichtet werden. Im Bereich Richardallee kann mit ausreichender Einrü-

ckung der Staffelung den negativen Auswirkungen begegnet werden. 

Hamburg, 24.11.2025 

i.V.  i.V.   
LÄRMKONTOR GmbH LÄRMKONTOR GmbH 
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